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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)
- Stand 1. Oktober 2022 -

A Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversiche
rung 

1 Versichertes Risiko

1.1 Versichert ist - im Rahmen der AHB - die gesetzliche Haft
pflicht des Versicherungsnehmers als Besitzer (z. B. als 
Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Mieter) des/der im 
Versicherungsschein bezeichneten Objekts/Objekte.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von 
Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben ge
nannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instand
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräu
men auf Gehwegen).

Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück ei
nen Betrieb oder Beruf ausübt, besteht Versicherungs
schutz nur insoweit, wie das Haftpflichtrisiko aus dem 
Haus- und Grundbesitz nicht anderweitig (z. B. über eine 
Betriebshaftpflichtversicherung) versichert ist.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un
ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbau
ten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis 
zu einer veranschlagten Bausumme von 100.000 
Euro je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag über
schritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gel
ten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever
sicherung (Ziffer 4 AHB);

1.2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer 
aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung 
bis zum Besitzwechsel bestand;

1.2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Rei
nigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung 
der Grundstücke beauftragten Personen für An
sprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausfüh
rung dieser Verrichtung erhoben werden;

1.2.4 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Ei
genschaft.

2 Ausschlüsse

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

2.1 wegen Schäden infolge vorschriftswidrigem Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen;

2.2 aus Personenschäden, bei denen es sich um Versiche
rungsfälle der gesetzlichen Unfallversicherung im Betrieb 
des Versicherungsnehmers nach dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt;
das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle nach den beam
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen der selben Dienststelle zuge
fügt werden;

2.3 aus Risiken, die nicht dem Haus- und Grundbesitz zuzu
rechnen sind, insbesondere aus der Ausübung eines Be
triebes oder Berufes;

2.4 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag
te Person durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Kraft
fahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeu
gen verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
von Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeugen in Anspruch 
genommen werden.
Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeu
gen, Kraftfahrzeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist 
und wenn die Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
werden. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für die ande
ren Versicherten.

3 Wohnungseigentümergemeinschaften/Eigentumswohnun
gen

3.1 Sofern es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Ge
meinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes handelt, gilt:

3.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Ge
meinschaft der Wohnungseigentümer aus dem ge
meinschaftlichen Eigentum.

3.1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft
pflicht des Verwalters und der Wohnungseigentü
mer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke 
der Gemeinschaft.

3.1.3 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.5 
AHB in Verbindung mit Ziffer 27.1 AHB -

- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentü
mers gegen die Gemeinschaft der Wohnungs
eigentümer;

- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentü
mers gegen den Verwalter;

- gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigen
tümern bei Betätigung im Interesse und für 
Zwecke der Gemeinschaft.

3.1.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemein
schafts-, Sonder- oder Teileigentum.

3.2 Sofern es sich bei dem Versicherungsnehmer um den In
haber eines Teils einer Wohnungseigentumsanlage (z. B. 
Besitzer einer Eigentumswohnung) handelt, sind Haft
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentü
mer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums 
mitversichert. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsneh
mers an dem gemeinschaftlichen Eigentum.
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4 Häusliche Abwasser

Eingeschlossen sind - in Ergänzung zu Ziffer 7.14 (1) AHB - 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer 
aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

5 Vermögensschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs
nehmers wegen Vermögensschäden aus Schadensereignis
sen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre
ten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun
gen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt
schaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran
staltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführungen sowie 
aus Untreue und Unterschlagung;

g) aus

- Rationalisierung und Automatisierung,

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederher
stellung,

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni
scher Daten;

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheber
rechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemali
ge oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen
hang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflicht
verletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräu
sche, Gerüche, Erschütterungen).

B Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung  (Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung)

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB - im 
Rahmen und Umfang des Vertrags die gesetzliche Haft
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh
mers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelt
einwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla
gen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die 
unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gem. Ziffer 2.1 AHB Vermögensschä
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des 
Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe
trieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befug
nissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen
ständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in 
Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haft
pflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entste
hen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 
gelangen.

2 Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen 
aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach den Um
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarie
rungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen durch den Versiche
rungsnehmer in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Ge
wässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/Pflichtversi
cherung).

3 Erweiterung des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz nach Ziffer 1.1 erstreckt sich auch 
auf:

3.1 Betriebsmittel in nicht versicherungspflichtigen Kraftfahr
zeugen, Arbeitsmaschinen und Wasserfahrzeugen, so
fern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Be
triebs- und Berufshaftpflichtversicherung erfasst sind.

3.2 Kleingebinde zur Lagerung gewässerschädlicher Stoffe - 
ausgenommen halogenierte (dazu gehören auch chlorier
te) Kohlenwasserstoffe sowie Stoffe, die halogenierte Koh
lenwasserstoffe enthalten -, sofern deren Gesamtlager
menge 10.000 Liter nicht übersteigt und das Fassungsver
mögen der einzelnen Behältnisse nicht mehr als 500 Liter 
beträgt, insoweit abweichend von Ziffer 2.1. Wird eine die
ser Mengenschwellen überschritten, entfällt die Mitversi
cherung. 

3.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabscheider.

3.4 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 
30.000 Liter Gesamtmenge bzw. Flüssiggastanks für den 
Eigenbedarf bis 3.000 Kilogramm. 

3.5 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Her
stellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
und Wartung von Anlagen gem. Ziffer 2.1 - 2.5 oder Tei
len, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
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wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 
Anlage ist (Umweltregressrisiko).

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziffer 
7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwendung. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden 
unter den in Ziffer 5 genannten Voraussetzungen durch 
den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des In
habers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer be
stehen können.

4 Versicherungsfall

VersicherungsfaII ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, Sach
schadens oder eines mitversicherten Vermögensschadens 
durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Ver
sicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache 
oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung 
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche
rungsfall eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebs oder

- aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögens
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebs oder 
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit 
der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 
Sinne von Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Vo
raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebs oder eine behördliche An
ordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu 
tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und ob
jektiv geeignet ist, den Schadenseintritt zu verhin
dern oder den Schadensumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider
spruch gegen behördliche Anordnungen einzule
gen oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbar
ten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv ge
eigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und ob
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwen
dungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absätzen 1 und 2 bleibt der Versicherer 
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendun
gen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche
rers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Ver
sicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung 
bis zu einem Gesamtbetrag von 20 Prozent der Versiche
rungssumme je Störung des Betriebs oder behördlicher 
Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 
1.000 Euro selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf
wendungen auf die für den Versicherungsfall maßgeben
de Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass 
der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres 
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich ge
mindert hat. 

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Zif
fer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 
Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein
richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste oder dgl.) des Versicherungsneh
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten
den versicherten Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.1 
mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrich
tungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver
besserungen sind abzuziehen.

6 Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefähr
denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop
fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnli
che Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelan
gen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Stö
rung des Betriebs beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt un
vermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um
welteinwirkungen entstehen.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadensursächlichen Umwelteinwirkungen 
unter den Gegebenheiten des Einzelfalls die Möglichkei
ten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche
rungsvertrags eingetreten sind.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frühe
rer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht 
oder hätte beantragt werden können.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, 
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi
cherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz 
nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelt
einwirkung betroffen waren.
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6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Be
trieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung 
von Abfällen.

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslie
ferung entstehen.

6.8 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um
weltschutz dienen, abweichen.

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu
ren bewusst nicht ausführen.

6.10 Ansprüche

- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstücken, de
ren Bestandteilen und Zubehör handelt;

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Koh
lensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 
Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhal
tens.

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un
mittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha
ben.

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An
spruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Ver
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi
cherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestim
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
dieses Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrags eine abwei
chende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss 
insoweit nicht.

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in An
spruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Ver
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi
cherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für 
Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum
fahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeu
ge.

6.15 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

6.16 Ansprüche, die entstehen,

- bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, 
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau
werks entspricht

- bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis 
von weniger als 150 m.

6.17 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe
sondere punitive oder exemplary damages.

6.18 Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im 
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Arti
kel 1231-1 des französischen Code Civil oder gleicharti
ger Bestimmungen anderer Länder.

6.19 Ansprüche wegen Schäden im Zusammenhang mit As
best.

7 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklau
sel/Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungs
summe.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche
rungsjahres. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bil
det die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze 
bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per
sonen erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintreten
de Versicherungsfälle durch

- dieselbe Umwelteinwirkung

- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden 
Umwelteinwirkungen

- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhen
den Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursa
chen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, 
Zusammenhang besteht

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versi
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs
fälle als eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versiche
rungsfall mit  1.000 Euro.

8 Nachhaftung

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.1 mitversi
cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirk
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeit
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punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche
rungsverhältnisses an gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche
rungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjah
res, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

8.2 Die Regelung der Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnis
ses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maß
gabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicher
ten Risikos abzustellen ist.

9 Versicherungsfälle im Ausland

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin
gungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - auch im Aus
land eintretende Versicherungsfälle,

- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tä
tigkeit im Sinne der Ziffer 3 im Inland zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 3 nur, 
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah
me an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märk
ten.

9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind einge
schlossen im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen - 
abweichend von Ziffer 7.9 AHB - auch im Ausland eintre
tende Versicherungsfälle, die auf die sonstige Montage, 
Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstigen Tä
tigkeiten zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im 
Ausland erfolgen.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Perso
nen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und 
unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 
sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gem. Ziffer 5 werden nicht ersetzt.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der 
Haftpflicht für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs
stätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, 
Läger und dgl.

9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Ver
sicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge
gen den Versicherungsnehmer und die mitversicherten 
Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterlie
gen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

9.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli
chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit
ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme an
gerechnet. 

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist.

9.6 Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder 
kanadischen Gerichten und /oder nach US-amerikani
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht wer
den, beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem 
Schadensfall mit 10 Prozent, mindestens 2.500 Euro, 
höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenser
satzleistungen. 

9.7 Dies gilt auch für inländische Versicherungsfälle, die je
doch im Ausland geltend gemacht werden.

C Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Umweltschadensversicherung (Umweltscha
den-Basisversicherung)

I. Grunddeckung

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltscha
densgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umwelt
schaden ist eine

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

- Schädigung der Gewässer,

- Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi
cherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonsti
gen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaß
nahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch ge
nommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privat
rechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An
sprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltscha
densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versiche
rungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich 
über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversi
cherung vereinbart werden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risi
ken und Tätigkeiten:

1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf ei
genen oder fremden Grundstücken, sofern sie 
nicht unter die Ziffer 2.1 bis 2.5 fallen,

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die 
nicht von Ziffer 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehr
bringen,

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, De
montage, Instandhaltung und Wartung von Anla
gen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die er
sichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inha
ber der Anlagen ist.

1.1.4 Abweichend von Ziffer 2.1 und Ziffer 2.4 erstreckt 
sich der Versicherungsschutz nach Ziffer 1.1 
auch auf:

1.1.4.1 Betriebsmittel in nicht versicherungspflich
tigen Kraftfahrzeugen, Arbeitsmaschinen 
und Wasserfahrzeugen, sofern diese vom 
Versicherungsschutz im Rahmen der Be
triebs- und Berufshaftpflichtversicherung 
erfasst sind.
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1.1.4.2 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je 
Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge 
aller Einzelgebinde eine Gesamtmenge 
von 10.000 Liter/Kilogramm je Betriebs
stätte nicht übersteigt.

Wird jedoch diese Mengenschwelle über
schritten, erlischt diese Sondervereinba
rung vollständig. Der Versicherungs
schutz bedarf dann besonderer Vereinba
rung. 

1.1.4.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschei
der.

1.1.4.4 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigen
bedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge 
bzw. Flüssiggastanks für den Eigenbedarf 
bis 3.000 Kilogramm. 

Wird jedoch diese Mengenschwelle über
schritten, erlischt diese Sondervereinba
rung vollständig. Der Versicherungs
schutz bedarf dann besonderer Vereinba
rung. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh
mers und solcher Personen, die er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs 
oder eines Teils desselben angestellt hat, in die
ser Eigenschaft.

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schä
den, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Ver
richtungen für den Versicherungsnehmer verursa
chen.

1.3 Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Anhänger

a) Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Weiterhin mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Halten und/oder 
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versiche
rungspflichtigen Fahrzeugen, sofern es sich handelt 
um:

- Kfz mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

- Hub- und Gabelstapler mit mehr als 6 km/h und 
nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge
schwindigkeit;

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr 
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig
keit;

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr
zeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge
braucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be
nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

b) Anhänger

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi
cherungsnehmers aus dem Halten und/oder Ge
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs
pflichtigen Anhängern.

1.4 Wasserfahrzeuge

Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 10.14 - die ge
setzliche Haftpflicht aus dem Besitz, Halten und dem er
laubten Gebrauch von folgenden nicht versicherungs
pflichtigen Wasserfahrzeugen, sofern diese vom Versiche
rungsschutz im Rahmen der Betriebs- und Berufshaft
pflichtversicherung erfasst sind:

a) Schlauch-, Paddel- und Ruderboote, Flöße, Schuten, 
Kajaks, Kanus, Kanadier, Surfbretter, Windsurfbretter, 
Kitesurf-Ausrüstung;

b) Segelboote mit einer Segelfläche bis 30 qm, auch mit 
Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 25 PS/18 kW;

c) Motorboote bis 25 PS/18 KW. 

2 Risikobegrenzungen

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt
schäden aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum UHG (UHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 
nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige de
klarierungspflichtige Anlagen).

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikali
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum UHG (UHG-Anlagen).

3 Betriebsstörung

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umwelt
schäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und un
fallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs
vertrags eingetretenen Störung des bestimmungsgemä
ßen Betriebs des Versicherungsnehmers oder des Dritten 
sind (Betriebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im 
Rahmen der Ziffer 1.1.2 Versicherungsschutz für Umwelt
schäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. 
Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.1.1 für Umwelt
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 
1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sät
ze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltscha
den auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instrukti
onsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).

4 Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetz
lichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inan
spruchnahme und die Freistellung des Versicherungsneh
mers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungs
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verpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sons
tigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflich
tungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleichs zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkennt
nisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer oh
ne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, so
weit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver
gleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des 
Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 
Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inan
spruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen 
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal
tungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder 
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungs
nehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozess
führung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfah
ren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs
nehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha
dens/Umweltdelikts, der/das eine unter den Versiche
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsver
pflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Ver
teidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5 Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leis
tungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger 
Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwal
tungsverfahrens- und Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, na
türlichen Lebensräumen oder Gewässern

5.1.1 die Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten na
türlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten 
Funktionen ganz oder annähernd in den Aus
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die "ergänzende Sanierung", d.h. 
für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natür
lichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit de
nen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass 
die primäre Sanierung nicht zu einer vollständi
gen Wiederherstellung der geschädigten natürli
chen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die "Ausgleichssanierung", d.h. für 
die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher 
Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktio
nen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die 
primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfal
tet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Verlus
te, die darauf zurückzuführen sind, dass die ge
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen 
nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen 

der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ih
re Wirkung nicht entfaltet haben.

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden 
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssum
me und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu ei
nem Gesamtbetrag von 20 Prozent der vereinbar
ten Versicherungssumme ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kos
ten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si
cherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 
kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass 
der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner 
zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen 
oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches 
Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesund
heit mehr darstellt.

6 Erhöhungen und Erweiterungen

6.1 Für Risiken der Ziffer 1.1.4 besteht kein Versicherungs
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versiche
rungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderun
gen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 1.1.4 versicher
ten Risiken und innerhalb der dort genannten Mengen
schwellen. 

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertrags
gesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versi
cherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe
nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie
gen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich 
hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese 
nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvor
sorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 
Ziffer 26 kündigen.

7 Neue Risiken

7.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Ab
schluss des Vertrags neu entstehen, besteht sofort Versi
cherungsschutz im Rahmen des Vertrags und der verein
barten Versicherungssumme.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an
gezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück
wirkend ab dessen Entstehung.
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7.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Zif
fer 7.1 bis 7.3 gilt nicht für Risiken

- aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche
rungspflicht unterliegen;

- aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

- die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

- die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind. 

8 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des 
Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zustän
dige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungs
fall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre
ten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeit
punkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine 
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar 
war.

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche
rungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer Be
triebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten 
– in den Fällen der Ziffer 3.2 auch nach behördlicher 
Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer Be
triebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 
auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen ei
ner Betriebsstörung; 

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer Be
triebsstörung bei Dritten; 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 
versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) – für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid
bar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der 
Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen 
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maß
geblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder be
hördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1 werden unter 
den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der 
Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den 
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme 
durch die Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebs oder eine behördliche An
ordnung unverzüglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendun
gen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen
dig und objektiv geeignet ist, den Schadenseintritt 
zu verhindern oder den Schadensumfang zu min
dern und 

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider
spruch gegen behördliche Anordnungen einzule
gen

oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 9 vereinbar
ten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv ge
eigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und ob
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwen
dungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen ver
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch
lich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Ver
sicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung 
bis zu einem Gesamtbetrag von 20 Prozent der vereinbar
ten Deckungssumme je Störung des Betriebs oder be
hördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi
cherungsfall mit 1.000 Euro.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf
wendungen auf die für den Versicherungsfall maßgeben
de Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass 
der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres 
die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich ge
mindert hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziffer 9.1 
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Siche
rung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstü
cken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste 
und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh
mers standen, auch für solche, die der Versicherungsneh
mer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Be
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi
cherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintre
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

10 Nicht versicherte Tatbestände 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä
den, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürli
chen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm ge
mietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch ver
botene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit 
es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürli
che Lebensräume handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwas
sers oder seines Fließverhaltens. 
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10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten 
sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstü
cke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits kontaminiert waren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, ab
tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in 
die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge 
auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Frei
setzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall
dung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp
fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzli
che und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe 
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden 
oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz 
des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug
nisse zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche be
hördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzurei
chender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im er
forderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Ein
richtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug
anhängers verursachen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Be
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrags eine ab
weichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Aus
schluss insoweit nicht.

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller ge
gebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhalten
den Richtlinien oder Gebrauchsanweisung für Anwen
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder War
tungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen be
wusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindse
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Glei
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeige
führt haben.

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche aufgrund vertrag
licher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche 
Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

10.25 aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von 
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwe
cken sowie aus dem Veranstalten oder Abbrennen von 
Feuerwerken.
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10.26 aus Anlass von Sprengungen, soweit diese in einem 
Umkreis von weniger als 150 Meter entstehen.  

10.27 aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit 
diese in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der 
Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.

11 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklau
sel/Selbstbeteiligung

11.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Versi
cherungssumme.

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz
leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 
angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 
jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kos
ten gemäß Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme 
angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein
tretende Versicherungsfälle durch

- dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhen
de Einwirkungen auf die Umwelt,

- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru
hende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen 
den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 
oder

- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver
sicherungsfälle als eingetreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs
fall von den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten 
1.000 Euro selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in 
diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme ver
pflichtet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste
henden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer  5 und Zin
sen nicht aufzukommen.

12 Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirk
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeit
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche
rungsverhältnisses an gerechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche
rungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjah
res, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entspre
chend, dass während der Laufzeit des Versicherungsver
hältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit 
der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist.

13 Versicherungsfälle im Ausland

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang die
ses Versicherungsvertrags im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versi
cherungsfälle,

- die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage 
oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.1.1 bis 
1.1.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten 
i. S. d. Ziffer 1.1.2 und 1.1.3 nur, wenn die Anlagen 
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren.

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah
me an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märk
ten gemäß Ziffer 1.1.1. 

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Zif
fer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationa
len Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, so
fern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert 
im Umfang dieses Versicherungsvertrags im Geltungsbe
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein
tretende Versicherungsfälle,

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung 
von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.1.3 oder 
Erzeugnisse i. S. v. Ziffer 1.1.2 zurückzuführen 
sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnis
se ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Zif
fer 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätig
keiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, In
standhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten 
gemäß Ziffer 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn die
se Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im 
Ausland gelegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes

14 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Ziffer 15.1 und 15.2 zahlt.
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15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma
liger Beitrag

15.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche
rungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres
beitrags.

15.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 15.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

15.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist der erste oder einmalige Beitrag bei Eintritt des Versi
cherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 
gemacht hat.

Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

16 Fälligkeit der Folgebeiträge; Folgen verspäteter Zahlung

16.1 Fälligkeit der Folgebeiträge

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange
gebenen Zeitraums bewirkt ist.

16.2 Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

16.3 Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes
tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 16.4 und 16.5 
mit dem Fristablauf verbunden sind.

16.4 Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.3 da
rauf hingewiesen wurde.

16.5 Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi
cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf
forderung nach Ziffer 16.3 darauf hingewiesen hat. Hat 

der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungs
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahn
ten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfäl
le, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah
lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs
schutz.

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftverfahren

17.1 Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einer Bankverbindung 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei
trag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs
aufforderung des Versicherers erfolgt.

17.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht einge
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan
gen
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist.

18 Versicherungsperiode, Ratenzahlung

18.1 Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

18.2 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperi
ode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder 
wenn eine Versicherungsleistung fällig wird.

19 Beitragsregulierung

19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb ei
nes Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag zum 
Beginn des auf den Zeitpunkt der Veränderung folgenden 
Versicherungsjahres berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 19.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
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und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück
sichtigt.

Für das abgelaufene Versicherungsjahr erfolgt keine 
Nacherhebung oder Rückerstattung von Beiträgen.

19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge
macht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Ver
sicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mona
ten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags er
folgten.

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre.

20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

20.1 Allgemeiner Grundsatz

Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be
standen hat.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er
langt hat.

20.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

20.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, sei
ne Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu 
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherungsnehmer in einer Belehrung auf 
das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wider
rufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
wurde und zugestimmt hat, dass der Versiche
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Versi
cherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat.

20.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versicherungs
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versi
cherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer 
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rück
trittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine ange
messene Geschäftsgebühr zu.

20.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu
schung beendet, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs
erklärung zu.

20.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte In
teresse bei Beginn der Versicherung nicht besteht 

oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein an
deres künftiges Interesse genommen ist, nicht ent
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemes
sene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehen
des Interesse in der Absicht versichert, sich da
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche
rer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

21 Beitragsanpassung

21.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanpas
sung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz
summe berechnet werden, findet keine Beitragsanpas
sung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanpassung.

21.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch
schnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der All
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versiche
rer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleis
tungen.

Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjah
res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha
denszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

21.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei
trag um den sich aus Ziffer 21.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Beitragsanpassung). Der veränderte Folge
jahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 21.2 er
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch
schnitt seiner Schadenszahlungen nach seinen unterneh
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

21.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 21.2 oder 21.3 unter 5 
Prozent, entfällt eine Beitragsanpassung. Diese Verände
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti
gen.

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

22 Dauer und Ende des Vertrags

22.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe
ne Zeit abgeschlossen.

22.2 Stillschweigende Verlängerung

Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün
digung zugegangen ist.
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22.3 Vertragsbeendigung

Bei Verträgen gegen Einmalbeitrag endet der Vertrag, oh
ne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündi
gen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs
jahres zugegangen sein.

23 Wegfall des versicherten Risikos

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach 
dem Beginn der Versicherung weggefallen ist.

24 Kündigung nach Beitragsanpassung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanpassung ge
mäß Ziffer 21.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirk
sam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi
gungsrecht.

25 Kündigung nach Versicherungsfall

25.1 Kündigungsrecht

Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn

- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten 
geleistet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen un
ter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnah
men/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens ei
nen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder 
der Zustellung der Klage in Textform zugegangen sein.

25.2 Kündigung des Versicherungsnehmers

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je
doch zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.

25.3 Kündigung des Versicherers

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

26 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

26.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dau
er seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhält
nis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

26.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit ei
ner Frist von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

in Textform gekündigt werden.

26.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an beste
hen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt.

26.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner.

26.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit
ten unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hät
te.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver
sicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzei
ge hätte zugehen müssen.

27 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlasses von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

28 Mehrfachversicherung

28.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

28.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags ver
langen.
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28.3 Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

29 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh
mers

29.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr
erhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Sat
zes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge
habt oder dies arglistig verschwiegen.

29.2 Rücktritt

29.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Ver
sicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutre
ten.

29.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständi
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs
sig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

29.2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungs
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungs
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Ein
tritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser
klärung abgelaufener Vertragszeit entspricht.

29.3 Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Ver
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei
nem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.

29.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlan
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi
cherers fristlos kündigen.

29.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 29.2 bis 29.4 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Be
gründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 29.2 
bis 29.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 29.2 bis 
29.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An
zeige kannte.

29.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der 
Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

30 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei
teres als besonders gefahrdrohend. 

31 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

31.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kos
tentragungsansprüche erhoben wurden.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versi
cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informie
ren über:

- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz oblie
gende Information an die zuständige Behörde,

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung 
oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber 
dem Versicherungsnehmer,
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- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem 
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, 
Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

- den Erlass eines Mahnbescheids,

- eine gerichtliche Streitverkündung,

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 
oder gerichtlichen Verfahrens.

31.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadens
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

31.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli
ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

31.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver
waltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versi
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
des Versicherers bedarf es nicht.

31.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

32 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

32.1 Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver
letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi
gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

32.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die voll
ständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs
falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi
cherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur

sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 32.1 zustehen
des Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

33 Mitversicherte Person

33.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü
che gegen andere Personen als den Versicherungsneh
mer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf 
die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Be
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gel
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

33.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen
heiten verantwortlich.

34 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.

35 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er
langen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

36 Zuständiges Gericht

36.1 Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zustän
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermange
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

- Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers.

36.3 Wegzug des Versicherungsnehmers

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in ei
nen Staat außerhalb der Europäischen Union, Islands, 
Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte der Bun
desrepublik Deutschland zuständig.
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37 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

38 Vollmacht des Versicherungsvertreters

38.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche
rungsvertrags;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ
lich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrags und während des Versicherungsverhältnis
ses.

38.2 Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

39 Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

 

II. Zusatzbaustein 1

1 Umweltschäden auf eigenen Grundstücken

Abweichend von Ziffer I. 10.1 besteht im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrags Versicherungsschutz auch für Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensge
setz

- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, 
die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befin
den, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren.

- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers 
steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Ge
fahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

- an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigen
tum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von 

ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer 
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, ge
pachtet oder geliehen sind oder waren, findet Ziffer I. 1.1 letzter 
Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsneh
mer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Glei
che gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung 
der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes 
entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim
mungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle betrieblich ge
nutzten Grundstücke des Versicherungsnehmers im Inland.

2 Umweltschäden am Grundwasser

Abweichend von Ziffer I. 10.2 besteht Versicherungsschutz 
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden ge
mäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

3 Nicht versicherte Tatbestände

Die in Ziffer I. genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. 

Darüber hinaus nicht versichert sind:

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge ei
nes auf Grundstücken, die im Eigentum des Versiche
rungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, ge
least, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetre
tenen Brands, Blitzschlags, einer Explosion, eines An
pralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder 
seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder 
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von 
Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Ver
nichtung von Erdreich. Versicherungsschutz für derartige 
Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende 
Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterir
dischen Abwasseranlagen ausgehen. 

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Ver
sicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver
trag Ersatz beanspruchen kann. 

4 Deckungssumme

Die Deckungssumme beträgt 1.000.000 Euro je Schadensereig
nis und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahrs. 
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme für 
Umwelt-Sanierungskosten je Versicherungsfall sowie auf die 
Jahreshöchstersatzleistung.


